
Protokoll Gemeinderat

5. Sitzung vom 5. Juli 2018

Stadt Dietikon

Sitzungsdauer

Vorsitz

Protokoll

Stimmenzähler

Anwesend

Entschuldigt

Behördenvertreter

Entschuldigt

Weibeldienst

17.00 Uhr bis 19. 00 Uhr

Esther Sonderegger, Präsidentin

Uwe Krzesinski, Sekretär
Patricia Meyer, Audioprotokoll

Andreas Wolf
Peter Metzinger
Manuels Ehmann

29 Mitglieder des Gemeinderates zu Beginn der Sitzung

Alfons Florian (ab 17.40 Uhr anwesend)
Beat Hess
Beat Kunz
Peter Metzinger (ab 17. 10 Uhr anwesend)
Manuel Peer

Mike Tau (ab 17.20 Uhr anwesend)

Stadtpräsident Roger Bachmann
Vizepräsident Rolf Scharen
Stadtrat Anton Kiwic
Stadtrat Lucas Neff
Stadtrat Reto Siegrist

Stadtrat Heinz llli
Stadtrat Philipp Müller

Wm Marco Koch

Mitteilungen

a) Die neu gewählten Mitglieder des Stadtrates werden zu deren ersten Gemeinderatssitzung als
Exekutivmitglieder willkommen geheissen.

b) Der Gemeinderat ist für Helfende anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums angewiesen. Gemeinderats-
mitglieder können sich in der zirkulierenden Helferliste eintragen.

Traktandenliste

Das Traktandum 2 (Ersatzwahl Wahlbüro) entfällt, weil die Wahlvoraussetzungen für das nominierte
Mitglied nicht erfüllt sind. Das Geschäft wird zu Händen der Dezember-Sitzung neu traktandiert.

Das Traktandum 8, Begründung der Motion von Charlotte Keller betreffend Änderung/Anpassung
Polizeiverordnung entfällt in Absprache mit der Motionärin wegen Abwesenheit des Sicherheits- und
Gesundheitsvorstandes Heinz llli.

Protokoll

Das Protokoll der Sitzung vom Donnerstag 7. Juni 2018 wird genehmigt.
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V4. 04 Verwaltung und Organisation

Geschäftsbericht 2017

Der Gemeinderat beschliesst:

Der Gemeinderat beschliesst mit 30 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen:

Der Geschäftsbericht der Stadt Dietikon für das Jahr 2017 wird genehmigt.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dietikon,
Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a
und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Mitteilung an:
Stadtrat.

F4. 02. 02 Friedhof Guggenbühl

FriedhofGuggenbühl: Ergänzung und Vervollständigung Urnennischenanlage

Bauabrechnung

Der Gemeinderat beschliesst:

Der Gemeinderat beschliesst mit 31 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen:

Die Bauabrechnung zur Ergänzung und Ven/ollständigung der Urnennischenwand Friedhof Guggen-
buhl in der Höhe von Fr. 431'468. 00, zulasten Kto. - Nr. 12310.5030.06. 120, wird genehmigt.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dietikon,
Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a
und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Mitteilung an:
Hochbauvorstand;
Leiter Hochbauabteilung;
Stadtrat.
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L2.06.Zyp Kindergarten Zypressenhof

Kindergarten Zypressenhof; Mieterausbau

Bauabrechnung

Der Gemeinderat beschliesst:

Der Gemeinderat beschliesst mit 31 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen:

Die Bauabrechnung Kindergarten Zypressenhof, Mieterausbau, in der Höhe von Fr. 592'208.45,
zulasten Kto. -Nr. 12310. 5030. 05. 102, wird genehmigt.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dietikon,
Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a
und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Mitteilung an:
Hochbauvorstand;
Leiter Hochbauabteilung;
Stadtrat.

S3.04.Kih Kirchhalde (586)

Skateranlage Kirchhalde - Eneuerung / Erweiterung / Verbesserung Nutzbar-
keit

Postulat

Das Postulat von Martin Steiner (SP) betreffend Skateranlage Kirchhalde - Eneuerung / Erweite-
rung / Verbesserung Nutzbarkeit gilt mit dem Bericht des Stadtrates als erledigt.

L2.03. Bre39 Alters- und Pflegeheim Ruggacker

Terrassen für die Pflegewohngruppen im AGZ - Überprüfung Funktionalität
Aussenbereich der Demenzabteilung

Postulat

Das Postulat von Lucas Neff (Grüne) betreffend Terrassen für die Pflegewohngruppen im AGZ -
Überprüfung Funktionalität Aussenbereich der Demenzabteilung gilt mit dem Bericht des Stadtrates
als erledigt.
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S3. 04. Rap Rapidplatz Limmatfeld

Gesamtkonzept Rapidplatz

Postulat

Der Gemeinderat beschliesst:

Das Postulat von Peter Metzinger betreffend Gesamtkonzept Rapidplatz wird an den Stadtrat über-
wiesen.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dietikon,
Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a
und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Mitteilung an:
- Peter Metzinger, Ueberiandstrasse 18, 8953 Dietikon;
- Stadtrat.

P2.C Vorschriften, Reglemente

Einführung von Halbtages-Parkkarten oder Mehrstunden-Parkkarten / Ände-
rung der Parkierverordnung

Postulat

Catalina Wolf-Miranda (Grüne) stellt einen Nichtüberweisungsantrag zum Postulat von Catherine
Peer (SP) betreffend Einführung von Halbtages-Parkkarten oder Mehrstunden-Parkkarten / Ände-
rung der Parkierverordnung.

Der Gemeinderat beschliesst:

Der Gemeinderat beschliesst mit 28 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen:

Das Postulat von Catherine Peer betreffend Einführung von Halbtages-Parkkarten oder Mehrstun-
den-Parkkarten / Änderung der Parkierverordnung wird an den Stadtrat überwiesen.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dietikon,
Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a
und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Mitteilung an:
Catherine Peer, Schöneggstrasse 129, 8953 Dietikon;
Stadtrat.
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GEMEINDERAT DIETIKON

^äw&^^s ^-^
Esther Sonderegsjfer"
Prasidentin

Uwe Krzesinski
Sekretär

Andreas Wolf
Stimmenzähler

Peter Metzinger
Stimmenzähler

Manuela Ehmann
Stimmenzählerin
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